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Anzeige

sich wehrlos. Wenn sich jedoch
die Schockstarre löst, erkennt
man schnell, dass das Deutsche
Recht einem Gewaltopfer zahlrei-
che Möglichkeiten zur Verfügung
stellt, sich aktiv zu wehren und
insbesondere auf Wiedergutma-
chung des erlittenen Schadens zu
klagen.

In dem Strafverfahren gegen
den Täter ist das Opfer nicht dar-
auf beschränkt, bei Gericht nur als
Zeuge seine Aussage zu machen.
Es besteht auch die Möglichkeit
sich als Nebenkläger dem Straf-
verfahren anzuschließen. Dies
bietet zahlreiche Vorteile, zum
Beispiel die Möglichkeit, das ge-
samte Strafverfahren verfolgen,
aktiv Beweisanträge stellen zu
können und wie ein Staatsanwalt
zum Beispiel auch die Zeugen zu
befragen. Daneben kann das Op-
fer auch einen sogenannten Adhä-
sionsantrag stellen, das heißt
Schadensersatz- und Schmer-
zensgeldansprüche bereits im
Strafverfahren geltend machen.

Kommt es zu einer Verurteilung,
hat der Täter auch die Anwalts-
kosten zu erstatten. Daneben gibt
es aber auch die Möglichkeit, dass
der Staat diese Kosten über-
nimmt. Im Einzelfall sollte man
sich von einem erfahrenen Anwalt
beraten lassen. Dieser hat auch
die Möglichkeit, bereits frühzeitig
Akteneinsicht zu beantragen.
Dann kann sich das Opfer über die
bei der Polizei gemachten Aussa-
gen des Täters und der Zeugen in-
formieren und gegebenenfalls
hierauf Stellung nehmen. Der An-
walt berät auch über weitere Mög-
lichkeiten, die das Gesetz dem Op-
fer im Strafverfahren zur Verfü-
gung stellt oder über Ausnahmen,
wann diese Rechte nicht zur Verfü-
gung stehen. Dies gilt zum Bei-
spiel bei einem Strafverfahren ge-
gen einen Jugendlichen, der das
18. Lebensjahr noch nicht erreicht
hat.

Auch im sogenannten Zivilver-
fahren kann auf Schmerzensgeld
beziehungsweise Schadenersatz

geklagt werden. Dabei kann man
die Erstattung der Heilbehand-
lungskosten ebenso verlangen,
wie Ersatz für verschmutzte Klei-
dung, der beschädigten Brille
oder Zahnarztkosten für einge-
schlagene Zähne. Zu einer Ent-
schuldigung kann der Täter vom
Gericht aber nicht verpflichtet
werden, im Zivilrecht entschuldigt
sich der Täter „nur“ mit Geld.

Daneben ist es auch wichtig,
Ansprüche im Rahmen des soge-
nannten Opferentschädigungs-
gesetzes geltend zu machen. Hier
hilft der Staat dem Verbrechens-
opfer, in dem er Heil- und Kran-
kenbehandlungskosten über-
nimmt oder dem Beschädigten für
gesundheitliche Dauerschäden ei-
ne Rente zahlt oder sonstige
Fürsorgeleistungen gewährt.
Schmerzensgeld zahlt der Staat
hingegen nicht. Hierzu ist nur der
Täter verpflichtet. Wichtig ist es,
möglichst frühzeitig einen Antrag
bei den zuständigen Versorgungs-
ämtern zu stellen. Dies sollte nicht

später als ein Jahr nach der Tat er-
folgen. Da sich das Versorgungs-
amt hinsichtlich der gewährten
Leistungen wieder an den Täter
hält, ist es auch wichtig, in diesem
Fall einen eigenen Strafantrag bei
der Staatsanwaltschaft zu stellen.

Der Anwalt Ihres Vertrauens
kann Ihnen zudem auch weitere
Stellen und Institutionen empfeh-

len, die Sie unterstützen. Dies
kann z. B. der Weiße Ring sein
oder die Stiftung „Deutscher An-
waltverein contra Rechtsextremis-
mus und Gewalt“.

Den richtigen Anwalt finden Sie im
Bayreuther Anwaltverein.

www.bayreuther-anwaltverein.de

Zunächst ist es ein Schock, Opfer
einer Gewalttat zu sein, unabhän-
gig davon, ob es ein Raubüberfall
war, Vergewaltigung oder Schlä-
gerei. Man steht der Situation
ohnmächtig gegenüber und fühlt

Martin Strecker, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Verkehrsrecht

BAYREUTH. Auch im Jahr 2011
bietet das Standesamt Bayreuth
die Möglichkeit, sich in einem be-
sonderen Ambiente an einem

An Samstagen in Bayreuth in besonderem Ambiente heiraten

Samstag das Jawort zu geben.
Folgende Termine und Orte ste-
hen zur Auswahl: Am 19. März,
16. April, 14. Mai, 18. Juni und 15.

Oktober im ehemaligen Sitzungs-
saal des Alten Rathauses, Maxi-
milianstraße 33; am 16. Juli, 13.
August und 17. September in der

Eremitage. Die Trauungen im Al-
ten Rathaus und in der Eremitage
finden in der Zeit zwischen 10 und
11.30 Uhr statt. Für eine Trauung

an diesen Orten fallen zusätzlich
zu den üblichen Anmeldegebüh-
ren noch aufwandsbedingte Son-
derkosten an. red

Der Anwaltverein informiert

Gewaltopfer sind nicht rechtlos


